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1 EINLEITUNG 

Nach den Vorgaben des BauGB (Baugesetzbuch) müssen im Rahmen der Bauleitplanung die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege be-
rücksichtigt werden. Dazu ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden (§ 1 Abs. 6 und 
§ 2 Abs. 4 BauGB). 

Die Ergebnisse dieser Prüfung, insbesondere die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen, sind in dem vorliegenden Umwelt-
bericht dargestellt. Die Bearbeitung des Umweltberichtes erfolgt auf der Grundlage des § 2 
Abs. 4 Anlage 1 BauGB und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen und Vorgaben des UVPG (Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). 

Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a des 
BauGB).  

Der vorliegende Vorentwurf des Umweltberichts beinhaltet eine erste Einschätzung der Umwelt-
belange sowie des speziellen Artenschutzes. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
sowie die Abarbeitung der Eingriffsregelung und eine detaillierte Maßnahmenkonzeption werden 
zur Offenlage vorgelegt. 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), das zuletzt durch Gesetz vom 
04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6) geändert wurde, beabsichtigt die Firma EnBW Solar GmbH, im Zuge 
der Energiewende, in der Stadt Adelsheim, Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis, eine Photovoltaik-
Freiflächenanlage zu errichten. Die Flächen wurden aufgrund ihrer grundsätzlichen Eignung so-
wie der nach § 37 EEG möglichen Förderfähigkeit als geeignete Flächen ermittelt. Die Stadt 
Adelsheim liegt gemäß der Richtline des Rates vom 14. Juli 1986 in der Fassung der Entschei-
dung 97/172/EG in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet. Die Flächen sollen nun pla-
nungsrechtlich als Sondergebiet Photovoltaik (PV) ausgewiesen werden. 

Die EnBW Solar GmbH hat, im Rahmen ihrer Entwicklungstätigkeiten, für einen Solarpark geeig-
nete landwirtschaftliche Flächen innerhalb der Stadt Adelsheim identifiziert und ist an die Stadt 
bezüglich der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung eines ent-
sprechenden Projektes herangetreten.  

Die Stadt Adelsheim möchte zur Förderung der erneuerbaren Energien die vorgesehene Eig-
nungsfläche planungsrechtlich sichern und beabsichtigt deshalb die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans, der zur Realisierung einer entsprechenden Anlage durch die EnBW Solar GmbH er-
forderlich ist. 

1.2 Standort und Abgrenzung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich der geplanten Bebauung (Plangebiet) befindet sich etwa 550 m westlich der 
Stadt Adelsheim im Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis. Das Plangebiet weist eine Gesamtgröße 
von etwa 12,2 ha auf und befindet sich in der Flur 0 auf dem Flurstück Nr. 1995, Gemarkung 
Adelsheim.  
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Abb. 1: Plangebiet (rot) im räumlichen Zusammenhang; unmaßstäblich ©OpenStreetMap-Mitwirkende, 
www.openstreetmap.org/copyright;Plangebiet ergänzt durch Enviro-Plan 2023 

 

Abb. 2: Plangebiet; unmaßstäblich © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM; Plangebiet ergänzt durch En-
viro-Plan 2023 

 

 

Plangebiet 

Plangebiet 
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1.3 Inhalte des Bebauungsplans 

1.3.1 Darstellung der bauplanungsrechtlichen Situation (Standort) 

Für das Plangebiet besteht derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 

In dem aktuell rechtsgültigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Seckachtal vom Juli 2006 wird der Geltungsbereich als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 
Angrenzend dargestellte Nutzungen werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.    

Photovoltaiknutzung ist nach den Darstellungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplans nicht 
vorgesehen. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die 
Solarenergie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelver-
fahren zur Bebauungsplanaufstellung geändert. 

 

 

 

 
Abb. 3: Auszug aus dem aktuell rechtsgültigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Seckachtal 
2006; grob rot markiert durch Enviro-Plan 2023 

1.3.2 Beschreibung der geplanten Festsetzungen 

Im Folgenden werden die wesentlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes kurz benannt. Eine 
ausführliche Wiedergabe ist der Planzeichnung bzw. den textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans zu entnehmen. 

Art der baulichen Nutzung 
Als Art der baulichen Nutzung wird gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO ein sonstiges Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ festgesetzt. 

  

Plangebiet 
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Maß der baulichen Nutzung 
Die Grundflächenzahl (GRZ) liegt bei 0,6. Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf maximal 
4,00 m festgesetzt. 

Sonstige umweltrelevante Festsetzungen 
Die durch die Baugrenze (5,0 m zur Abgrenzung des Sondergebietes) definierte überbaubare 
Grundstücksfläche gilt für die Photovoltaikmodule sowie die Trafo- bzw. Wechselrichterstationen. 
Die Umzäunung und notwendige Erschließungswege können auch außerhalb der Baugrenze er-
richtet werden, solange ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen einge-
halten werden.  

1.3.3 Art, Umfang und Bedarf an Grund und Boden  

Durch die Aufstellung des Bauleitplans sollen die Voraussetzungen für die Realisierung einer 
festaufgeständerten Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einer Fläche von ca. 12,2 ha geschaffen 
werden. 

Die Erschließung der Anlage erfolgt über die nordwestlich angrenzende Straße „Seehof“. Weitere 
Erschließungen (z. B. Wasser und Abwasser) sind nicht notwendig. Darüber hinaus sind Verka-
belungen zwischen den Modulen und Wechselrichtern und ein Netzanschlusskabel zur Anbin-
dung an den Netzeinspeisepunkt erforderlich.  

Der Geltungsbereich des Sondergebietes umfasst ca. 12,2 ha. Es ist von einer von Modulen 
überdeckten Fläche von etwa 9 ha auszugehen. Der Anteil der Fundamente beträgt dabei maxi-
mal ca. 2 % der Feldfläche (somit ca. 1.800 m²). 

Teilversiegelungen sind nur für die Zuwegungen und Erschließungswege sowie die Trafostatio-
nen in geringem Umfang erforderlich. 

1.4 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Während des Baus der geplanten PV-Anlage fallen vor allem Staub- und Lärmemissionen an und 
es kann zu Erschütterungen bei der Rammung der Fundamentpfosten kommen. Anlagebedingt 
kann es bei direkter Sonneneinstrahlung zu Lichtemissionen durch Spiegelung und Lichtreflexio-
nen an den Moduloberflächen kommen. Eine optische Wirkung durch Reflexblendungen ist je-
doch nur bei tiefem Sonnenstand (morgens und abends) westlich und östlich der Anlage sowie 
in sehr geringer Distanz zur Anlage (wenige dm) zu erwarten. Während des Betriebs der PV-
Anlage beschränken sich die Emissionen auf zu vernachlässigende elektromagnetische Strah-
lungen im direkten Umfeld der Anlage. Im Regelfall werden Solarparks während der Betriebs-
phase nicht großflächig beleuchtet. Im direkten Umfeld der Wechselrichter und Trafostationen 
(bis in wenige Meter Entfernung) können elektrische und magnetische Strahlungen entstehen. 
Die maßgeblichen Grenzwerte der BImSchV werden dabei jedoch in jedem Fall deutlich unter-
schritten (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007).  

1.5 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung sowie 
sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

In der Regel fallen bei PV-Anlagen betriebs- und anlagebedingt keine Abwässer an. Lediglich bei 
Wartungs- und Reinigungsarbeiten können ggf. wassergefährdende Stoffe in die Umwelt gelan-
gen. Insgesamt ist der Wartungs- und Reinigungsbedarf von PV-Anlagen sehr gering. 

Die Versickerung des Oberflächenwassers erfolgt vor Ort und über die belebte Bodenschicht. 
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1.6 Erneuerbare Energien und sparsame Nutzung von Energie 

Durch das geplante Vorhaben soll lokal und nachhaltig regenerative Energie erzeugt werden. Der 
Bebauungsplan trägt damit zur Erreichung der Umweltziele der Europäischen Union und des 
Landes durch die Nutzung erneuerbarer Energien bei.  

1.7 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 
natürlichen Ressourcen 

Es liegen keine Informationen zu weiteren geplanten Vorhaben in der Umgebung des Plangebiets 
vor, mit denen es zu Kumulationswirkungen kommen könnte. 

1.8 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum 
Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) 

Besondere Risiken aufgrund von Unfällen oder Katastrophen sind für die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

Mögliche Unfälle sind in Form von Brandereignissen denkbar. Hierfür können bei Bedarf entspre-
chende Brandschutzkonzepte erstellt werden, um das Risiko für potenzielle, nachteilige Auswir-
kungen auf den Menschen, Kulturgüter sowie die Umwelt zu reduzieren. 

1.9 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksich-
tigt wurden 

1.9.1 Fachgesetze 

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze formuliert, 
die im Rahmen der Prüfung aller relevanten Schutzgüter Berücksichtigung finden müssen. Auf-
grund des Umfangs werden die einschlägigen Fachgesetze in Anhang 1 tabellarisch für jedes 
Schutzgut aufgeführt.  

1.9.2 Fachplanungen  

Regionaler Raumordnungsplan (ROP) 
Die Stadt Adelsheim liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Regionalplans Rhein-Neckar aus 
dem Jahr 2014. Gemäß des gültigen Regionalplans liegt das Plangebiet innerhalb eines Regio-
nalen Grünzuges sowie innerhalb eines Vorranggebietes für die Landwirtschaft.  
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Abb. 4: Auszug aus dem Regionalplan „Rhein-Neckar“; Plangebiet grob rot dargestellt durch Enviro-Plan 
2023 

Der Regionalplan führt zum regionalen Grünzug folgendes aus: 

2.1.1 Z Die Regionalen Grünzüge dienen als großräumiges Freiraumsystem dem langfris-
tigen Schutz und der Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes so-
wie dem Schutz und der Entwicklung der Kulturlandschaft in der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Sie sichern die Freiraumfunktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- 
und Biotopschutz sowie die landschaftsgebundene Erholung. 

Die Regionalen Grünzüge sind in der Raumnutzungskarte als Vorranggebiete 

festgelegt. 

2.1.3 Z In den Regionalen Grünzügen und in den Grünzäsuren darf in der Regel nicht ge-
siedelt werden. In den Grünzügen sind technische Infrastrukturen und Verkehrsin-
frastrukturen sowie privilegierte Vorhaben im Sinne von § 35 (1) BauGB zulässig, 
die die Funktionen der Grünzüge nicht beeinträchtigen, im überwiegenden öffent-
lichen Interesse notwendig sind oder aufgrund besonderer Standortanforderungen 
nur außerhalb des Siedlungsbestandes errichtet werden können. Letzteres gilt 
auch für den Rohstoffabbau. In den Grünzäsuren sind raumbedeutsame Vorhaben 
im Sinne von § 29 BauGB unzulässig. Die Erweiterung standortgebundener tech-
nischer Infrastrukturen ist ausnahmsweise möglich. 

Zu dem Vorranggebiet Landwirtschaft sagt der Regionalplan Rhein-Neckar folgendes aus:  

2.3.1.1 G Die landwirtschaftlichen Flächen und ihre wirtschaftlichen, ökologischen und sozi-
alen Funktionen sollen nachhaltig gesichert und entwickelt werden. Die 

Plangebiet 
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Landwirtschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar soll zur Versorgung der Bevöl-
kerung mit ausreichenden und qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln beitragen. 
Art und Intensität der landwirtschaftlichen Bodennutzung sollen so ausgerichtet 
werden, dass die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts, das Landschaftsbild und damit auch die Erholungsfunktion nachhaltig 
gesichert und entwickelt werden. 

2.3.1.2 Z Zur Sicherung der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist in den „Vorranggebieten 
für die Landwirtschaft“ eine außerlandwirtschaftliche Nutzung nicht zulässig. Nut-
zungseinschränkungen durch Rechtsverordnungen zum Schutz der Umwelt bzw. 
aufgrund von Flächenwidmungen für naturschutzfachliche Kompensationsmaß-
nahmen sind einzuhalten. Die Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen für 
technische Infrastrukturen und Verkehrs- sowie Windenergieanlagen, die aufgrund 
besonderer Standortanforderungen nur im Außenbereich realisiert werden kön-
nen, sind ausnahmsweise möglich. 

Die „Vorranggebiete für die Landwirtschaft“ sind in der Raumnutzungskarte fest-
gelegt. 

Weitere Einzelheiten können aus der Begründung entnommen werden.  

Wildwegeplan 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines ausgewiesenen Wildtierkorridors (LUBW 2022a). 
Der nächste Wildtierkorridor verläuft westlich im Abstand von ca. 2,8 km (Korridor von nati-
onaler Bedeutung) sowie nördlich im Abstand von ca. 2 km (Korridor von landesweiter Be-
deutung) und damit außerhalb des Wirkbereichs des geplanten Vorhabens.  

Biotopverbund 
Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb ausgewiesener Biotopverbundflächen trocke-
ner, mittlerer oder feuchter Standorte (vgl. Abb. 4).  
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Abb. 5: Wildtierkorridor und Biotopverbundflächen; Quelle: LUBW Karten- und Datendienst; Plangebiet 
grob rot dargestellt durch Enviro-Plan 2023 

1.9.3 Internationale Schutzgebiete / IUCN 

Im Folgenden werden die internationalen Schutzgebiete aufgelistet, die in einem räumlichen Wir-
kungszusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Dafür werden Suchräume definiert, in 
denen grundsätzlich ein Wirkungsbezug vorliegen kann. Im Einzelfall werden zudem weitere 
Schutzgebiete aufgeführt, sofern ein Wirkungszusammenhang über die definierten Suchräume 
hinaus besteht (in Hanglagen, bei Feuchtgebieten flussabwärts, o.ä.). 

Tabelle 1: Internationale Schutzgebiete / IUCN in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-
Nr. 

Lage zum 
Plangebiet 

Nationalpark 2.000 m /   

Biosphärenreservat 2.000 m /   

VSG Vogelschutzgebiet  4.000 m Jagst mit Seiten-
tälern 

6624401 ca. 1.900 m südlich 

FFH Fauna-Flora-Habitat-
Gebiet 

2.000 m Seckachtal und 
Schefflenzer 
Wald 

6522311 ca. 1.800 m östlich 

ca. 1.100 m süd-
westlich 

FFH-Mähwiesen 500 m /   

 

Plangebiet 
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Abb. 6: Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiete; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem 
(UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet grob markiert durch Enviro-
Plan 2023 

Weitere Schutzgebiete 
Wie bei den internationalen Schutzgebieten werden in der Tabelle 2 auch für die nationalen 
Schutzgebiete Suchräume für einen potenziellen Wirkungszusammenhang definiert. Sind dar-
über hinaus Schutzgebiete betroffen, werden diese im Einzelfall ebenfalls aufgeführt. 

Tabelle 2: Nationale Schutzgebiete in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-
Nr. 

Lage zum Plan-
gebiet 

Naturschutzgebiet 1.500 m /   

Landschaftsschutzgebiet 2.000 m Fischbachtal 2.25.015 ca. 1.000 m süd-
westlich 

Brünnbachberg 2.25.017 ca. 1.800 m öst-
lich 

Naturpark 2.000 m Neckartal-
Odenwald 

3 Innerhalb des 
Plangebietes  

Wasserschutzgebiet 1.000 m Fischbachquel-
len, Leopolds-
brunnen, Neue 
Quelle (Zone 
III und Zone 
IIIA) 

225212 Westlich angren-
zend; nordwest-
lich innerhalb des 
Plangebiets  

  Fischbachquel-
len, Leopolds-
brunnen, Neue 
Quelle (Zone I 
und II bzw. IIA) 

225212 ca. 340 m west-
lich 

Seckachtal 
und Schefflen-
zer Wald 

Plangebiet 

Seckachtal 
und Schefflen-
zer Wald 

Jagst mit 
Seitentälern 
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Naturdenkmal 500 m /   

Nach § 30 BNatSchG oder 
§ 15 LNatSchG gesetzlich 
geschütztes Biotop 

250 m Feldgehölz in 
'Hühneräcker' 
westlich von 
Adelsheim 

165222250850 Innerhalb des 
Plangebietes 

Schlehenhecke 
in 'Ochsenwirt-
sacker' nörd-
lich von Senn-
feld 

166222250012 ca. 190 m südlich 

 

 

Abb. 7: Landschaftsschutzgebiet; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet grob markiert durch Enviro-Plan 2023 

Plangebiet 

Fischbachtal 

Brünnbachberg 
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Abb. 8: Naturpark; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesan-
stalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet grob markiert durch Enviro-Plan 2023 

 

Abb. 9: Gesetzlich geschützte Biotope; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet grob markiert durch Enviro-Plan 2023 
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Abb. 10: Wasserschutzgebietszonen; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet grob markiert durch Enviro-Plan 2023 
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2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES (BA-
SISSZENARIO) 

2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 

2.1.1 Fläche 

Das Plangebiet umfasst eine Freifläche von insgesamt ca. 12,2 ha, die landwirtschaftlich genutzt 
wird und bislang vollständig unversiegelt ist. Die östliche Baumgruppe, welche als Offenlandbio-
top (LUBW 2022a) ausgewiesen ist, wird zum Erhalt festgesetzt. Des Weiteren befindet sich im 
Osten des Plangebietes ein Waldstück, der zum Erhalt festgesetzt wird. Das Plangebiet stellt sich 
außerhalb der Ortslage liegend als zusammenhängende, wenig fragmentierte Fläche dar. Vorbe-
lastungen des Schutzguts in Form bestehender Flächenversiegelungen sind nicht vorhanden.  

2.2 Boden 

Die Bodenflächendaten des LGRB Baden-Württemberg (LGRB 2022) geben für das Plangebiet 
die Geologische Einheit „Oberer Muschelkalk“ an. Das Plangebiet befindet sich innerhalb der 
Bodenregion „Gäulandschaften“ und der Bodenlandschaft „Muschelkalk-Gäu“. Leitböden stellen 
„Bodenmosaik aus Braunerde-Pelosol, Braunerde-Terrafusca, Pelosol-Parabraunerde, Rendzina 
und Kolluvium“ dar.  

Das Substrat besteht aus lehmig-tonige Substrate aus Kalksteinverwitterungslehm und Kalkstein 
(entwickelte Profile im Wechsel mit A-C-Profilen). Die Feinbodenart setzt sich aus Lehm und Ton 
zusammen.  

Etwa mittig bis westlich des Plangebietes liegt der Bodentyp „Rendzina und Terra fusca-Rendzina 
aus Kalkstein des Oberen Muschelkalks“ vor. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit liegt in diesem 
Bereich bei gering bis mittel. Die Gesamtbewertung unter landwirtschaftlicher Nutzung liegt bei 
3.5, was als hoch zu bewerten ist. Der überwiegende Bereich des Plangebietes besteht aus „Pa-
rarendzina-Pelosol, Terra fusca-Rendzina, Pelosol, Terra fusca, Pararendzina und Rendzina aus 
geringmächtigen, tonig-steinigen Fließerden über Karbonatgestein des Oberen Muschelkalks“. 
Die natürliche Bodenfruchtbarkeit liegt im mittleren Bereich und die Gesamtbewertung unter land-
wirtschaftlicher Nutzung liegt bei 2.5. Die Ackerzahl liegt im Plangebiet etwa bei 30, was als gering 
zu bewerten ist1.   

 

1 Auszug aus dem Liegenschaftskataster 
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Abb. 11: Gesamtbewertung unter landwirtschaftlicher Nutzung (BK 50); Quelle: LGRB 2022; Plangebiet 
grob markiert durch Enviro-Plan 2023 

2.2.1 Wasser  

Oberflächengewässer 
Im Plangebiet selbst gibt es keine Oberflächengewässer. Ca. 60 m westlich entspringt ein Bach-
lauf (Eichklinge; Nr. 23260), der nach Westen abfließt.  

Grundwasser 
Das Plangebiet befindet sich in der hydrologischen Einheit „Obere Muschelkalk“. Das Schutzpo-
tential der Grundwasserüberdeckung ist gering (LGRB).  

2.2.2 Luft/Klima 

Das Plangebiet liegt innerhalb einer Freifläche und grenzt im Osten an eine Waldfläche an. Es 
zählt damit lokalklimatisch zu den Freiland-Klimatopen und befindet sich randlich im Einflussbe-
reich eines Wald-Klimatops. Letztere zeichnen sich durch stark gedämpfte Tagesgänge der Luft-
temperatur und -feuchte sowie durch eine hohe Frischluftproduktion aus. Durch die hohe Ober-
flächenrauigkeit im Stammbereich findet jedoch nur ein geringer Luftabfluss statt.  

Freiland-Klimatope treten auf windoffenen Wiesen- und Ackerflächen auf und weisen einen un-
gestörten Tages- und Jahresgang der Temperatur und Feuchte auf. Damit verbunden ist eine 
intensive Kaltluftproduktion. Freiland-Klimatope können damit eine wichtige Ausgleichsfunktion 
für lufthygienisch belastete Bereiche (Siedlungen, Gewerbegebiete, etc.) einnehmen. Im vorlie-
genden Fall liegen keine Belastungsbereiche im lokalklimatischen Zusammenhang mit dem Plan-
gebiet, weshalb eine solche Ausgleichsfunktion des Plangebiets hier nicht zu erkennen ist.  

Die Globalstrahlung, das heißt die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung liegt im gesamten Plan-
gebiet laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes von 1981 bis 2000 und Daten des Satelliten 
METEOSAT von 1986 bis 2000, darstellt in LUBW (2022b), bei ca. 1.091 kWh/m². 

Plangebiet 
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2.2.1 Pflanzen 

Das Plangebiete wird als Ackerfläche genutzt und lediglich ein kleiner Bereich im Westen, östlich 
neben dem „Seehof“ liegend, als Grünland. In den Ackerflächen ist aufgrund der intensiven Be-
wirtschaftung und durch den Einsatz von Herbiziden und Düngemitteln nicht mit einer wertvollen 
Florenausstattung zu rechnen. Hier sind lediglich ubiquitäre Ackerbegleitarten zu erwarten. Das 
Grünland wird im Rahmen der Biotoptypenerfassung tiefergehend kartiert und auf einen mögli-
chen Schutzstatus hin untersucht. Ggf. vorkommende geschützte Pflanzenarten werden doku-
mentiert. Im Osten befindet sich ein Waldstück, das zum Erhalt festgesetzt wird. Die Ergebnisse 
werden zur Offenlage vorgelegt.  

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 
Ein potenzielles Vorkommen von nach FFH-Anhang IV geschützten Pflanzenarten im Plangebiet 
kann derzeit nicht vollständig ausgeschlossen werden und ist im Rahmen der Biotoptypenerfas-
sung bzw. speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, welche für die Offenlage vorgelegt wird, zu 
ermitteln. Entsprechend der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist jedoch ein Vorkommen 
sehr unwahrscheinlich. 

Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG 
Zusätzlich zum besonderen Artenschutz sind vor dem Hintergrund eines möglichen Umweltscha-
dens nach § 19 Abs. 1 BNatSchG auch die Pflanzenarten betrachtungsrelevant, die ausschließ-
lich in FFH-Anhang II (und nicht gleichzeitig auch in FFH-Anhang IV) aufgeführt sind sowie in 
Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführte, natürliche und naturnahe Lebensräume von gemein-
schaftlichem Interesse.  

Ein Vorkommen von geschützten FFH-Lebensraumtypen wird im Rahmen der Biotoptypenkartie-
rung geprüft. Das Ergebnis wird zur Offenlage vorgelegt.   

In Baden-Württemberg kommen laut LUBW (2022c) vier Moosarten des FFH-Anhangs II vor: Das 
Grüne Koboldmoos (Buxbaumia viridis), das Grüne Besenmoos (Dicranum viride), das Firnis-
glänzende Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus) und das Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum 
rogeri). 

Tabelle 3: In RLP planungsrelevante und für die Umwelthaftung nach §19 BNatSchG relevante Pflanzen 
bzw. Moose des Anhangs II der FFH-Richtlinie;  

Rote Liste: […] = Einstufung nach inoffizieller Roten Liste, (neu) = nicht berücksichtigt in RL (neu für Ge-
biet), 0 = ausgestorben oder verschollen, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet. 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Rote Liste 
RLP 

Rote 
Liste D 

FFH-
Richtlinie 

aktuelle Vorkommen im 
TK-Blatt 6522 Adels-
heim 

Buxbaumia viridis Grünes Koboldmoos [0] 2 Anh. II x 

Dicranum viride Grünes Besenmoos [3] 3 Anh. II x 

Hamatocaulis ver-
nicosus 

Firnisglänzendes Si-
chelmoos 

[0] 2 Anh. II - 

Orthotrichum rogeri  Rogers Kapuzenmoos (neu) 2 Anh. II - 

Aufgrund der Habitatausstattung und der Lebensraumbedingungen (landwirtschaftliches Nutz-
land) können Vorkommen von Moosarten (insb. Grünes Koboldmoos und Grünes Besenmoos) 
im Plangebiet ausgeschlossen werden.  

2.2.2 Tiere 

Die Flächen im Plangebiet sind nur bedingt als Habitate für besonders oder streng geschützte 
Arten geeignet. Auf den Ackerflächen sind vorwiegend ubiquitäre Arten zu erwarten, die an die 
intensive Bewirtschaftung angepasst sind bzw. davon profitieren. Entlang der Waldränder sowie 
im Bereich der Baumreihe ist mit einer höheren Artenvielfalt und ggf. auch mit geschützten Arten 
zu rechnen.  
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Vorkommen von Vertretern der Artengruppen Knochenfische und Rundmäuler, Krebse, Weich-
tiere und Libellen können aufgrund fehlender Gewässerlebensräume im Plangebiet und in seinem 
Umfeld ausgeschlossen werden.  

Bei der Artengruppe der Vögel könnten bodenbrütende Arten des Offenlandes (insb. Feldlerchen) 
das Plangebiet als Bruthabitat nutzen, wobei die geeigneten Bereiche sich aufgrund der Kulis-
senwirkung umgebender Strukturen auf die Randbereiche der Offenlandflächen mit größerem 
Abstand zu Gehölzstrukturen und Gebäuden befinden werden. Die Feldgehölze könnten durch 
gebüsch- und gehölzbrütende Arten genutzt werden. Mit weiteren Brutvögeln (gebüsch- und ge-
hölzbrütende Arten) ist zudem in dem Bereich der angrenzenden Gehölzstrukturen zu rechnen. 
Eine Funktion des Plangebiets als Nahrungshabitat für angrenzend brütende Vogelarten ist nicht 
auszuschließen. Das konkrete Artenspektrum wird im Rahmen von faunistischen Erfassungen 
ermittelt. 

Für Fledermäuse und weitere geschützte Säugetierarten bietet das Plangebiet keine geeigneten 
Fortpflanzungs- und Ruhehabitate. Eine Nutzung als Nahrungshabitat ist nicht ausgeschlossen. 
Zudem können Tiere dieser Artengruppe das Plangebiet regelmäßig durchwandern. 

Für Insekten bieten die Übergangsbereiche zum Wald Habitatpotenzial. Ein Vorkommen von be-
sonders geschützten Arten kann hier nicht ausgeschlossen werden. 

Mit Reptilien ist vor allem außerhalb des Plangebiets entlang von Saumstrukturen oder anderwei-
tig geeigneten Habitaten, u.U. auch im Plangebiet selbst zu rechnen. 

Für Amphibien geeignete Laichgebiete, d.h. temporäre oder perennierende Gewässer weist das 
Plangebiet nicht auf. 

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 
Ein Auftreten von nach FFH-Anhang IV geschützten Arten im Plangebiet kann nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. Das Habitatpotenzial und tatsächliche Vorkommen von relevanten Ar-
tengruppen werden im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ermittelt und zur 
Offenlage dargestellt. 

Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG 
Zusätzlich zum besonderen Artenschutz sind vor dem Hintergrund eines möglichen Umweltscha-
dens nach § 19 Abs. 1 BNatSchG auch die Tierarten betrachtungsrelevant, die ausschließlich in 
FFH-Anhang II (und nicht gleichzeitig auch in FFH-Anhang IV) aufgeführt sind. 
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Tabelle 4: Liste der in RLP vorkommenden, nach Anhang II (und nicht IV) der FFH-Richtlinie geschützten 
Tierarten (ohne Knochenfische und Rundmäuler) 

Artengruppe Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name FFH-Anhang aktuelle Vorkom-
men im TK-Blatt 
6522 Adelsheim 

Schmetterlinge Euphydryas aurinia  Goldener Schecken-
falter, Skabiosen-
Scheckenfalter 

Anh. II - 

Schmetterlinge Euplagia quadri-
punctaria 

Spanische Flagge, 
Russischer Bär 

Anh. II x 

Käfer Lucanus cervus Hirschkäfer Anh. II x 

Libellen Coenagrion mercuri-
ale 

Helm-Azurjungfer Anh. II - 

Libellen Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer Anh. II - 

Krebse Austropotamobius 
pallipes 

Dohlenkrebs Anh. II - 

Krebse Austropotamobius 
torrentium 

Steinkrebs Anh. II - 

Weichtiere Margaritifera marga-
ritifera 

Flussperlmuschel Anh. II  - 

Weichtiere Vertigo angustior Schmale Windel-
schnecke 

Anh. II - 

Weichtiere Vertigo geyeri Vierzähnige Windel-
schnecke 

Anh. II - 

In dem vorliegenden TK-Messtischblatt 6522 Adelsheim sind von den aufgeführten Tierarten des 
FFH-Anhangs Vorkommen folgender Arten bekannt:  

Die Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria) besiedelt eine Vielzahl an Lebensräumen: 
„Struktur- und blütenreiche sonnige Lebensräume mit einem kleinräumigen Wechsel von schatti-
gen Gebüschen, Staudenfluren, Säumen und Magerstandorten werden [dabei] bevorzugt“ (LfU 
2014). Die Art besiedelt jedoch auch Säume an Waldwegen und Waldrändern sowie Randberei-
che von Magerrasen mit Hochstaudenfluren (LUBW 2020c). Ein Vorkommen im Plangebiet kann 
im Bereich der angrenzenden Saumstrukturen nicht ausgeschlossen werden.  

Der Hirschkäfer (Lucanus cervus) besiedelt als Waldart schwerpunktmäßig alte, lichte Eichen-
wälder, ist aber als Kulturfolger auch in urban-landwirtschaftlichen Räumen anzutreffen. Als Ei-
ablageplätze werden mehrjährig abgestorbene Baumstümpfe an sonnig-warmen, offenen Stand-
orten bevorzugt. Ein Vorkommen im Plangebiet kann nicht ausgeschlossen werden. 

2.2.3 Biologische Vielfalt 

Voraussichtlich ist die biologische Vielfalt im Plangebiet insgesamt nicht besonders ausgeprägt. 
In den Ackerflächen reduziert sich das Artenspektrum fast vollständig auf solche Arten, die nicht 
durch die Intensität der Bewirtschaftung verdrängt werden, d.h. auf ubiquitäre Arten. Eine Aus-
nahme stellt hier die Artengruppe der Vögel dar, bei der ggf. wertgebende Arten auftreten können. 
Auf dem Grünland im Westen ist mit einer höheren Artenvielfalt bzw. diese, verbunden mit ver-
einzelten Gehölzstrukturen tragen zur einer Erhöhung der Diversität vorhandener Biotopstruktu-
ren und damit Erhöhung der biologischen Vielfalt im Gebiet bei. Entsprechend der überwiegenden 
ackerbaulichen Nutzung ist jedoch insgesamt eine geringe Bedeutung des Gebietes für die bio-
logische Vielfalt anzunehmen. 

Genauere Informationen zum Artenspektrums des Gebietes werden im Verlauf der faunistischen 
und floristischen Untersuchungen vorliegen.  

2.2.4 Landschaft und Erholung 

Das Plangebiet liegt am Rand einer Offenlandschaft, die durch kleine Bewirtschaftungseinheiten 
und überwiegend Ackerbau geprägt ist. In direkter Nähe des Plangebietes befindet sich im Osten, 
entlang der Fläche, eine Waldfläche, zu denen der Übergang abrupt erfolgt. Die Ackerlandschaft 
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stell sich insgesamt als eher strukturarm und wenig vielfältig dar. Stellenweise sind noch Baum-
gruppen und Grünlandflächen erhalten geblieben, die als wertgebende Elemente zur Vielfalt und 
Naturnähe der Landschaft beitragen.  

Die Höhe des Geländes beträgt im Norden etwa 315 m und steigt bis in die Mitte des Plangebietes 
auf etwa 321 m an. Im Süden beträgt die Höhe etwa 309 m. Von Westen nach Osten flacht das 
Gelände im wenige Meter ab. Insgesamt ist das Gelände durch mehrere, niedrige Hügel geprägt.  

Zur vorliegenden Fläche bestehen vor allem Sichtbezüge von dem südlich befindlichen Hof im 
Stadtteil Sennfeld. Zudem ist die PV-Freiflächenanlage von dem westlich angrenzenden „Seehof“ 
vollständig und der Justizvollzugsanstalt im Nordosten teilweise einsehbar.  

2.3 Mensch und seine Gesundheit 

Am Standort besteht eine geringfügige Vorbelastung durch den Lärm der etwa 550 m im Norden 
verlaufenden Bundesstraße B292 sowie des angrenzenden Aussiedlerhofes. Weitere Vorbelas-
tungen sind nicht bekannt. 

2.4 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf Kultur- und sonstige Sachgüter im Plangebiet 
vor. Ein Vorhandensein von Bodendenkmälern ist potentiell möglich. 

2.5 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nicht-Durchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Bewirtschaftung bzw. Nut-
zung der Flächen in ihrer aktuellen Form bestehen bleibt. Damit verbunden sind die üblichen 
Stoffeinträge und Einflüsse der Bodenbearbeitung durch die Landwirtschaft.  
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3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN BEI 
DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Wird zur Offenlage ergänzt. 

 

4 BERÜCKSICHTIGUNG DES BESONDEREN ARTENSCHUTZES NACH § 44 
BNATSCHG 

Wird zur Offenlage ergänzt. 

 

5 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUM AUSGLEICH DER BEEINTRÄCHTIGUN-
GEN 

Wird zur Offenlage ergänzt. 

 
 

6 GEPRÜFTE ALTERNATIVEN (ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN) 

Das EEG benennt Flächen, die vorbelastetet sind und demnach vorzugsweise in Anspruch ge-
nommen werden sollen. Die Vorgaben zur Förderung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und 
der hierfür vorgelagerten Ausschreibung ergeben sich aus § 37 Abs. 1 Nr. 2  EEG 2023.  

Flächen nach dem § 37 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a, b, d bis g  EEG 2023  liegen innerhalb des 
Stadtgebietes nicht vor. Flächen entlang von Schienenwegen (Nr. 2 lit. c) liegen vor, jedoch be-
finden sich im Abstand von 500 m überwiegend Wohnbebauung sowie Waldflächen. In der Stadt 
stehen keine geeigneten Flächen, die zudem wirtschaftlich sind, zur Verfügung. Aus diesem 
Grund wird für die Errichtung von großflächigen Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf landwirt-
schaftliche Flächen zurückgegriffen. 

Da sich das gesamte Stadtgebiet innerhalb der benachteiligten Gebietskulisse gem. EEG befin-
det, liegt hier eine Förderfähigkeit gemäß Freiflächenöffnungsverordnung des Landes Baden-
Württemberg auf landwirtschaftlichen Nutzflächen unter Beachtung des Natur- und Landschafts-
schutzes vor. Zudem weist das auf Landesebene ermittelte Freiflächenpotenzial für PV-Freiflä-
chenanlagen die Fläche als „geeignet“ aus. 

Durch den im Osten angrenzenden Wald ist das Plangebiet vom Siedlungsköper zum größten 
Teil nicht einsehbar. Die Fläche selbst ist leicht in Süd-Ost-Richtung geneigt, wodurch die Son-
neneinstrahlung optimal genutzt werden kann. Die Natürliche Bodenfruchtbarkeit befindet sich 
überwiegend im mittleren Bereich. Die Nutzbare Feldkapazität liegt über die Hälfte im geringen 
Bereich.  

Eine grundsätzliche Eignung der Fläche für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
ist gegeben, wesentlich besser geeignete Flächen liegen innerhalb des Stadtgebietes nicht vor. 
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7 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren und Hinweise auf Schwierig-
keiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Für die Darstellung der planungsrechtlichen Ausgangssituation und Vorgaben wurden der Flä-
chennutzungsplan, weitere übergeordnete Planungen sowie relevante Fachplanungen ausge-
wertet und berücksichtigt.  

7.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der unvorhergesehenen 
nachteiligen Umweltauswirkungen 

Auf die gemeindlichen Pflichten nach § 4c BauGB zur Überwachung wird hingewiesen. Demnach 
überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen; 
Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen 
nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB. Sie nutzen 
dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch 
angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Informationen der Behörden nach § 4 Absatz 
3. 

Die erforderlichen Überwachungsmaßnahmen werden im weiteren Verfahren auf Grundlage der 
Ergebnisse des Umweltberichts festgelegt. 

Auf die Durchsetzbarkeit nach § 178 BauGB festgesetzter Pflanzgebote nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB durch die Gemeinde wird hingewiesen.  
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8 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Wird zur Offenlage ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitet:  

i.A. Simone Weiß, B. Sc. Raum- und Umweltplanung 

Odernheim, 27.02.2023 
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10 ANHANG 

Anhang 1: Ziele des Umweltschutzes in den einschlägigen Fachgesetzen 

Schutzgut Zielaussage 

Fläche BNatSchG § 1 - Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebau-
ung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich hat Vorrang vor der 
Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich; Freiräume im besiedelten und sied-
lungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile sind zu erhalten. 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf die Fläche 
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Verringerung der 
Inanspruchnahme von Flächen für die bauliche Nutzung durch Nachverdichtung und Maß-
nahmen zur Innenentwicklung, Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
LBodSchG § 2 - Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß 

Boden BNatSchG § 1 - Erhalt von Böden, damit sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf den Boden … 
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung der 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
BauGB § 202 - Schutz und Erhalt von Mutterboden vor Vernichtung und Vergeudung 
BImSchG § 1 - Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
BBodSchG § 1 - Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen; Vermeidung von 
Beeinträchtigungen auf den Boden in seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte 
BBodSchG § 4 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Sanierungspflichten 
BBodSchG § 7 - Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 
LBodSchG § 2 - Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenver-
änderungen, Schutz der Böden vor Erosion und Verdichtung, sparsamer und schonenden 
Umgang mit dem Boden, Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten 

Wasser BNatSchG § 1 - Erhalt von Meeres- und Binnengewässer (insb. Natürliche und naturnahe 
Gewässer), einschließlich ihrer natürlichen Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik, und Be-
wahrung vor Beeinträchtigungen; Vorsorgender Schutz des Grundwassers 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf das Wasser 
BImSchG § 1 - Schutz der Gewässer vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
WHG § 1 - Schutz der Gewässer als Teil des Naturhaushalts und als nutzbares Gut durch 
eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung  

Klima, Luft BNatSchG § 1 - Schutz von Luft und Klima, insb. Von Flächen mit günstiger lufthygienischer 
und klimatischer Wirkung (Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbah-
nen) 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf das Klima 
BauGB § 1a - Durchführung von Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken und 
der Anpassung an den Klimawandel dienen 
BImSchG § 1 - Schutz der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
TA Luft – Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu 
erreichen 

Pflanzen, 
Tiere 

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der bio-
logischen Vielfalt – Erhalt von wild lebenden Tieren und Pflanzen einschließlich ihrer Lebens-
gemeinschaften und Lebensstätten  
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BNatSchG § 19 - Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Um-
weltschadensgesetzes  
BNatSchG § 44 - Zugriffsverbote: Verbot der Tötung von besonders geschützten Tierarten; 
Verbot der erheblichen Störung von streng geschützten Tierarten und der europäischen Vo-
gelarten; Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tierarten; 
Beschädigung oder Entfernung von besonders geschützten Pflanzenarten 
LNatSchG § 22 - Sicherung des Erhaltungszustands lokaler Populationen von besonders 
geschützten Tier- und Pflanzenarten inclusive ihrer Lebensräume  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen… 
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz) 
USchadG – gesetzliche Regelungen für Schädigungen von Arten und natürlichen Lebens-
räumen im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG  
BImSchG § 1 - Schutz von Tieren und Pflanzen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
WHG § 1 – Schutz der Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen durch eine nach-
haltige Gewässerbewirtschaftung 

Biologische 
Vielfalt 

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der bio-
logischen Vielfalt sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes  
LNatSchG § 1 - Vermeidung von dauerhaften Schädigungen an Natur und Landschaft  
LNatSchG §§ 15 und 16 - Schutz von Feldflurkomplexen, Binnendünen und mageren Flach-
land-Mähwiesen, Berg-Mähwiesen und Magerweiden im Außenbereich 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere die Auswirkungen auf […] die biologische Vielfalt 
BNatSchG § 1 - Ausgleich oder Minderung unvermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft 
USchadG – s. Tiere und Pflanzen  

Landschaft BNatSchG § 1 - Schutz, d.h. Sicherung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft; Siche-
rung von unzerschnittenen Landschaftsräumen, Schutz insb. von Naturlandschaften und his-
torisch gewachsenen Kulturlandschaften und Erholungsräumen 
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) 

Mensch 
und seine 
Gesundheit 

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt; Einhaltung der EU-Immissionsschutzwerte 
BImSchG § 1 - Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Gefahren oder 
erheblichen Belästigungen 
WHG § 1 – Schutz der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen und als nutzbares 
Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

BImSchG § 1 - Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umweltein-
wirkungen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
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